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Zusammenfassung
Anreizsysteme sollen in Ergänzung zu den berufsgenossenschaftlichen Vorschriften und 

Regeln sowie Forderungen des staatlichen Arbeitsschutzes die Betriebe zu besonderen 

Präventionsanstrengungen motivieren.  

Die wichtigsten berufsgenossenschaftlichen Anreizsysteme sind die folgenden:  

Beitragszuschläge oder -nachlässe (Bonus-Malus-Systeme), 

Prämien für Präventionsmaßnahmen, 

Anerkennungen, Auszeichnungen für besondere Präventionsaktivitäten (Urkunden, 

öffentlichkeitswirksame Belobigungen) im Rahmen von berufsgenossenschaftlich 

initiierten, 

Gütesiegel und andere Anerkennungen für die Einführung eines 

Arbeitsschutzmanagementsystems.  

Die Bearbeitung des Teilprojektes wurde in zwei Teilbereiche aufgeteilt. Im ersten Teil 

wurden die nicht finanziellen Anreizsysteme untersucht. Hier standen die 

Sicherheitswettbewerbe, Gesundheitspreise, Ideenwettbewerbe usw. im Mittelpunkt. 

Bei diesen Wettbewerben sind es vor allem drei Typen von Motiven, die zur Teilnahme 

an einem solchem Wettbewerb motivieren können: Geldprämien, die 

öffentlichkeitswirksame Anerkennung und Auszeichnung durch die 

Berufsgenossenschaft sowie die Genugtuung und Freunde an der 

eigenverantwortlichen Entwicklung von Vorschlägen und Ideen. Ziel dieser 

Wettbewerbe ist vor allem das Schaffen von Bewusstsein und das Wecken von 

Interesse in den Betrieben für den Arbeitsschutz.  

Drei Wettbewerbe wurden beispielhaft für allen anderen intensiver untersucht. 

Zunächst wurden bei der Berufsgenossenschaft für Fahrzeughaltungen (BGF), der 

Steinbruchsberufsgenossenschaft (StBG) und der Berufsgenossenschaft für 

Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) Interviews mit den Verantwortlichen 

für diese Wettbewerbe geführt, um die Abläufe der Durchführung kennen zulernen. 

Dann wurden 6 Interviews mit Mitgliedsbetrieben der StBG und 4 Interviews mit 

Betrieben der BGW geführt. Die Betriebe wurden zufällig von den jeweiligen 

Bezirksverwaltungen ausgewählt. Alle Interviews wurden als teilstandardisierte 

Interviews mit Interviewleitfaden durchgeführt. Die Mitgliedsbetriebe wurden zu ihrer 

Einstellung zum Sicherheitswettbewerb und dem zugrundeliegenden Anreizmodell 



  

befragt. Konkret ging es um die Ermittlung von Gründen für die Teilnahme oder 

Nichtteilnahme am Sicherheitswettbewerb.  

Anhand der Interviewergebnisse wurden dann Vorschläge und Hinweise für eine 

stärkere Herausarbeitung des Nutzwertes des Förderpreises und des 

Gesundheitspreises abgeleitet. Die wichtigsten Schlussfolgerungen sind die folgenden:  

Für die befragten Mitgliedsbetriebe ist die öffentliche Anerkennung und 

Auszeichnung bisher kein besonderer Vorteil im Sinne z. B. einer kostenlosen 

Werbung oder eines Imageeffektes. Die Aufbereitung und Darstellung der 

Wettbewerbe könnte vermutlich noch intensiviert werden.  

Es sollte geprüft werden, ob ein spezieller Sicherheitswettbewerb für Betriebe mit 

geringem Organisationsgrad angeboten wird, die über kein betriebliches 

Vorschlagswesen verfügen.  

Eine bessere Anpassung des Wettbewerbs an saisonale Schwankungen in der 

Auftragslage und der Auslastung der Betriebe wäre sinnvoll.  

Es sollte geprüft werden, ob in Ergänzung zum jährlichen Sicherheitspreis 

fortlaufend, z. B. monatlich, Preise für eingereichte Vorschläge vergeben werden. 

Die Teilnehmer würden so schneller eine Rückmeldung auf ihren Vorschlag 

erhalten.  

 

Im zweiten Teil wurde das Beitragsausgleichsverfahren und Prämienmodelle der 

Berufsgenossenschaften untersucht. Bei diesen Systemen stehen die finanziellen 

Anreize im Vordergrund.  

Die Berufsgenossenschaften versuchen auf zwei Arten mittels finanzieller Anreize die 

Unternehmer zu erreichen und diese zu einem präventiven Verhalten anzuhalten. 

Während alle Berufsgenossenschaften ein Beitragsausgleichsverfahren anbieten 

müssen, besteht für das Angebot zusätzlicher Anreize durch Prämienverfahren ein 

Wahlrecht. Hier sind es bisher nur drei Berufsgenossenschaften, die ein 

Prämienverfahren anbieten. Längere Erfahrungen mit einem solchen Modell liegen 

bisher nur bei der Fleischerei-Berufsgenossenschaft vor, die seit 2002 ein solches 

Modell betreibt. Die vorliegenden Daten zeigen, dass das Modell auch von kleinen 

und mittleren Unternehmensgrößen sehr gut angekommen wird. Auch scheint es so zu 

sein, dass sich die Tausend-Mann-Quote bei den teilnehmenden Betrieben günstiger 

als bei den nicht teilnehmenden Betrieben entwickelt.  



  

Beispielhaft wurden dann die Beitragsausgleichsverfahren der Berufsgenossenschaft 

für Druck und Papierverarbeitung (BGDP) und der Fleischerei -Berufsgenossenschaft 

untersucht (FBG). Mit Hilfe von Daten der Berufsgenossenschaften wurden 

Verteilungsfunktionen zur Unfallwahrscheinlichkeit und zur Verteilung der Häufigkeit 

von Unfällen in einzelnen Unternehmen generiert. Diese Funktionen waren dann die 

Grundlage für Simulationen des Unfallgeschehens in den Betrieben.  

Für die Simulationsläufe wurden kleine, mittlere und große Unternehmen in Bezug zur 

Lohnsumme definiert. Es zeigte sich, dass bei den kleinen Unternehmen auch über 

einen Zeitraum von neun Jahren die Beitragsentwicklung bei einem Unternehmen mit 

doppelt so hohem Unfallrisiko relativ zu einem Unternehmen mit einem 

durchschnittlichen Unfallrisiko sich praktisch nicht unterscheidet. Bei einer mittleren 

und erst recht bei einem großen Unternehmen beobachtet man dagegen in der 

Beitragsentwicklung eine Differenzierung zwischen guten und schlechten Risiken. Vor 

allem bei den großen Unternehmen stellen sich bereits nach relativ wenigen Jahren 

nur relativ geringe Schwankungen in der Beitragsbelastung ein, was sich günstig auf 

die Planungssicherheit der Unternehmen auswirkt.  

Das hier betrachtete Bonus-Malus-Verfahren z. B. der BGDP begrenzt den Zuschlag 

und Nachlass auf 10% des Grundbeitrags, so dass die ökonomischen Anreize auch 

bei großen Unternehmen relativ klein sind. Eine stärkere Spreizung des Bonus-Malus-

Systems würde die ökonomischen Anreize bei den großen Unternehmen vermutlich 

deutlich erhöhen. Bei den mittleren und vor allem bei den kleinen Unternehmen 

könnte dagegen auch durch eine stärkere Spreizung das Ziel der Trennung zwischen 

guten und schlechten Risiken nicht erreicht werden. Ursache für die kaum vorhandene 

Trennung ist das relativ kleine Risiko für zumindest einen Unfall in kleinen 

Unternehmen.  

Vergleicht man das Beitragsausgleichsverfahren mit den entsprechenden Systemen der 

Kfz-Versicherung und der privaten Krankenversicherung (PKV), so fällt auf, dass die 

Spreizung im Bonus und Malus hier viel breiter ist und die Datenbasis zur Berechnung 

der Rabattstufe mehrere Jahre umfasst. So kann ein schlechter Fahrer in der Kfz-

Versicherung ceteris paribus (und abhängig von der Gesellschaft) die 10-fache Prämie 

eines guten Fahrers zahlen, während die Spreizung in der PKV bei einzelnen 

Gesellschaften immerhin noch 100% beträgt und damit deutlich über die Spannen der 

Berufsgenossenschaften hinausgeht. 
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6. Überblick über die Anreizelemente in privaten Versicherungszweigen 

In diesem Teil des Projekts wurden Anreize der Versicherungswirtschaft zur Verhaltensän-

derung des Versicherten untersucht, um finanzielle Anreize für die Versicherten zu setzen. 

Eine detaillierte Analyse findet sich im Projektbericht der Universität Giessen. 

 

Gesetzliche Krankenversicherung  

Betrachtete Anreizelemente waren:  

Á Praxisgebühr,  

Á Zahnarztbonusheft 

Á Bonusprogramme einzelner Krankenkassen. 

Alle drei Programme sind offensichtlich wirksam und führen zu Verhaltensänderungen.  

 

Industrielle Feuerversicherung 

Es werden die folgenden Tarifierungsmerkmale verwendet:  

Á Betriebsart [Prämienerhöhung oder -reduktion] 

Á Bauart 

Á Gefahrerhöhende Einrichtungen [Prämienerhöhung] 

Á Nicht feuerbeständig abgetrennte EDV Zentrale [Prämienerhöhung] 

Á Brandstiftungsgefährdung [Prämienerhöhung] 

Á Brandverhütung und –bekämpfung [Prämienreduktion] 

Á Schadenverlauf [Prämienerhöhung oder -reduktion] 

Á Haftzeit 

Á Besonders ungünstige Risikoverhältnisse [Prämienerhöhung] 

Á Besonders günstige Risikoverhältnisse, d.h. Schadenaufwand der letzten 10 Jahre/ 

gezahlte Prämie < 30 % [Prämienreduktion] 
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7. Fazit 

Die Berufsgenossenschaften versuchen auf zwei Arten mittels finanzieller Anreize die Un-

ternehmer zu erreichen und diese zu einem präventiven Verhalten zu motivieren.  

Während ein Beitragsausgleichsverfahren von allen Berufsgenossenschaften angeboten 

werden muss, besteht für die Einführung eines Prämienverfahrens ein Wahlrecht.  

Die Analyse von zwei Beitragsausgleichsverfahren zeigte, dass die differenzierenden Ef-

fekte zwischen großen und kleinen Risiken (innerhalb der gleichen Gefahrstelle und damit 

gleichem Beitragssatz) sehr gering sind. Wenn ein Risiko mit einer 100% höheren erwar-

teten Schadenzahl lediglich eine 3-4% höhere Gesamtbelastung als ein Unternehmen mit 

durchschnittlicher Schadenzahl aufweist, so sind die so zu erzielenden (finanziellen) An-

reizwirkungen sehr gering. 

Vernachlässigt man weitere Kosten, die mit dem Ausfall des Mitarbeiters einhergehen 

(z. B. Arbeitsausfall), so wäre das Beitragsausgleichsverfahren bei den beiden untersuch-

ten Berufsgenossenschaften bei kleinen Unternehmen weitgehend wirkungslos: es diffe-

renziert nicht, sondern verursacht insbesondere bei diesen Unternehmen so hohe rein 

stochastische Schwankungen, dass die Verwendbarkeit hinterfragt werden muss. Diese 

Schwankungen sind bei großen Unternehmen aufgrund des Risikoausgleichs im Kollektiv 

vergleichsweise geringer, jedoch ist nicht einzusehen, weshalb große Unternehmen bzgl. 

der Belastungen aus dem Versicherungsbündnis alleine aufgrund ihrer Größe bevorzugt 

werden sollten. 

Berücksichtigt man jedoch die nicht durch die Unfallversicherung induzierten Kosten (z.B. 

Arbeitsausfall), so ergibt sich auch keine Notwendigkeit zur Beibehaltung der Beitrags-

ausgleichsverfahren, da diese finanziellen Effekte (durch ausgefallene Arbeitsstunden) 

auch ohne jeden Versicherungsvertrag entstehen würden. 

Nicht-monetäre Effekte bzgl. einer Signalwirkung eines Zuschlags waren in dieser Arbeit 

nicht zu untersuchen, sondern Bestandteil des anderen (Unter-) Teilprojekts. Sollten solche 

Effekte jedoch bestehen, so wäre die Verwendung von Kombinationen aus Nachlass- und 

Zuschlagsverfahren dringend geboten. Nur so könnten gute Unternehmen zusätzlich zum 

etwas geringeren Beitrag eine „Belobigung“ bekommen und schlechte Unternehmen eine 

„Rote Karte“. Dieser Signaleffekt ließe sich noch dadurch verstärken, dass das Unterneh-
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